






























§ 34 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach der (hochschulinternen) Veröffentlichung in Kraft. Diese Satzung wurde 

vom 4. Studierendenparlament der Hochschule Geisenheim auf seiner 9. ordentlichen Sitzung am 

14. Februar 2017 beschlossen.

Geisenheim, 14.02.2017 

gez. Bernd Mohrand 

Präsident/in des Studierendenparlamentes der Hochschule Geisenheim 

genehmigt am: 01.03.2017 

gez. Prof. Dr. Hans Reiner Schultz

Präsident der Hochschule Geisenheim
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